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Projektförderung der Landesstelle für EZProjektförderung der Landesstelle für EZ

Die Präsentation geht zurück auf 
einen Workshop am 15.3.2006

stiftung nord-süd-brücken
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Grundlagen der AntragstellungGrundlagen der Antragstellung

Antragsberechtigung: eingetragene Vereine und Kirchengemeinden, 
in der Regel mit Sitz in Berlin

Merkblatt der LEZ und Verwaltungsvorschriften vor der Antragstellung 
lesen 
Rückfragen sind jederzeit möglich!

Benutzung der Antragsformulare, Anträge auch elektronisch 
einreichen

Projektzeiträume müssen sich an Kalender/Haushaltsjahren 
orientieren

keine vereinsinternen Veranstaltungen
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AntragsAntrags-- und Entscheidungsfristenund Entscheidungsfristen
Sind unter www.nord-sued-bruecken.de veröffentlicht
Bearbeitung der Projektanträge, ggf. Rückfragen: frühzeitiges 
Einreichen sichert genügend Zeit für mögliche Nacharbeiten
Verschickung aller formal und inhaltlich vollständigen Anträge an den 
Vergabeausschuss
Vergabesitzung



28.02.2008 Seite 4

stiftung nord-süd-brücken

Einschränkungen bei der Entscheidung / Einschränkungen bei der Entscheidung / 
MittelvergabeMittelvergabe

Sicherung der Gesamtfinanzierung: bei offenen Kofinanzierungen 
Dritter wird über den Antrag entschieden, die Mittel können aber erst 
ausgezahlt werden, wenn die Bescheide aller Finanzierungsgeber 
vorliegen

LEZ übernimmt keine „Bürgschaften“ für möglicherweise 
ausbleibende Drittmittel

Der Antrag muss vor Projektbeginn gestellt werden – falls die 
Entscheidung erst nach dem Projektbeginn erfolgt, vorzeitigen 
Mitteleinsatz beantragen
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AntragstellungAntragstellung
Das Antragsformular



28.02.2008 Seite 6

stiftung nord-süd-brücken

Antragsformular Antragsformular 
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Antragsformular Antragsformular 
1. Angaben zum Antragsteller

1.1. Selbstdarstellung des Antragstellers:
(u.a. finanzielle Situation, z.B. Spendenaufkommen, Mitgliedsbeiträge, 
bisherige Aktivitäten, Erfahrungen in der Projektarbeit)

1.2. Rechtsverbindlicher Empfänger der Zuwendung:
(falls Antragsteller und Zuwendungsempfänger nicht identisch sind)

1.4. Es wird folgende Buchf1.4. Es wird folgende Buchfüührung angewandt:hrung angewandt:
einfache Einnahme u. Ausgabebuchfeinfache Einnahme u. Ausgabebuchfüührung/doppelte Buchfhrung/doppelte Buchfüührunghrung

1.3. Folgende Personen sind zur rechtsgesch1.3. Folgende Personen sind zur rechtsgeschääftlichen Vertretung ftlichen Vertretung 
berechtigt :berechtigt :

1.5. In den letzten zwei Jahren durch die Landesstelle gef1.5. In den letzten zwei Jahren durch die Landesstelle geföörderte rderte 
Projekte:Projekte:
ProjektbezeichungProjektbezeichung, Gesch, Geschääftszeichen/Projektnummerftszeichen/Projektnummer
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1.6 Ist eine (externe) Evaluierung der Maßnahme vorgesehen ?

Verpflichtend: bei mehr als zweimaliger Förderung
(§ 44 LHO, 1.5.: Projektförderungen für den selben Zweck oder den selben
Empfänger sind grundsätzlich auf drei aufeinander folgende Jahre zu
befristen):
Evaluierung muss nachweisen, dass “die Relevanz des Zuwendungszwecks 
weiterhin gegeben ist”

NEU: Indikatoren müssen immer angegeben werden, unabhängig davon ob 
eine externe Evaluierung vorgesehen ist oder nicht.

Quantifizierbare Erfolgsindikatoren
• TeilnehmerInnen
• Erreichte Personen
• Anzahl und (soweit messbar) Wirkung von Aktivitäten (z.B. Medienecho, 

Aktionen der Zielgruppen…)
Qualitative Indikatoren
bei längerfristigen Maßnahmen sinnvoll
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3.4. Inhaltliche Konzeption, Zeit- und Maßnahmenplan

Muster
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ProjektkurzdarstellungProjektkurzdarstellung

soll im Internet veröffentlicht werden

dient der Rechenschaft der LEZ gegenüber „Hausleitung“, Parlament, 
Beirat

Format einhalten – nicht mehr als 3.400 Zeichen

bei Antragstellung UND bei Abrechnung (in aktualisierter Fassung) 
einreichen



28.02.2008 Seite 13

stiftung nord-süd-brücken

Aufstellung von KostenAufstellung von Kosten-- und Finanzierungsplänenund Finanzierungsplänen
Kostenplan: enthält alle Kosten, Verwaltungskostenpauschale extra ausweisen

Personalkosten:
► Begrenzung durch BAT,
► NEU: bisherige Honorarstaffel wurde ersetzt (Harmonisierung mit Inwent/BMZ)
► NEU: Honorare an Vorstandsmitglieder sind künftig zulässig
► „angemessener Aufwand“, keine Prüfung, Ausnahmen bei Drittmitteln
Sachkosten:
► Kostenvoranschläge
► keine „allgemeine“ Ausstattung wie Beamer, PC
► tatsächlich erforderliche Dinge
► keine Reisekosten für Reisen von Nord nach Süd
► gesetzlich nicht vorgeschriebene Versicherungen
► Projektförderung in Krisengebieten 
► Unterkunft/Verpflegung in Einzelfällen bei Erhebung von TN-Beiträgen
Verwaltungskostenpauschale:
► i.d.R. 4% des Fehlbedarfs, als Ausnahme 6% und bei Auslandsprojekten
► maximal 1.600,00 €
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KostenplanKostenplan
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Aufstellung von KostenAufstellung von Kosten-- und Finanzierungsplänenund Finanzierungsplänen

Finanzierungsplan: zeigt, wer welche Anteile finanziert (mindestens 
Eigenanteil und LEZ)
Bei Drittmittelfinanzierungen i.d.R. Anteilsfinanzierung, sonst 
Fehlbedarfsfinanzierung
Eigenanteil mindestens 10% der Projektsumme
Drittmittel gelten als Eigenmittel
bei umfangreichen Projekten (ab > 30 T€) Drittmittel „erwünscht“, 
Versuch ist nachzuweisen
Übereinstimmung der Finanzierungspläne mit denen anderer Geber 
(Ausnahme Verwaltungskosten)
TN-Gebühren bei Seminaren, Wochenendveranstaltungen
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FinanzierungsplanFinanzierungsplan
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FinanzierungsplanFinanzierungsplan
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FinanzierungsplanFinanzierungsplan
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Mittelabruf Mittelabruf 
Bewilligungsbescheid, Empfangsbestätigung, Mittelanforderung
Mittelauszahlung auf schriftliche Anforderung auf Vereinskonto
Mittelauszahlung frühestens nach 4 Wochen oder bei Bestätigung 
Klageverzicht
Nachweis der Drittmittel durch Vorlage des Bewilligungsbescheides 
vor der Mittelauszahlung
Mittelverwendung innerhalb von 2 Monaten nach Anforderung
frühzeitig Mittelabrufsformular einreichen
zuerst Verwendung der Eigenmittel in voller Höhe (bei Fehlbedarf), 
sonst anteilig
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Projektdurchführung Projektdurchführung 
Mittelansätze sind verbindlich (bestätigte Kostenpositionen bis 20% 
verschiebbar)
>20% schriftlicher Umwidmungsantrag
Mehrkosten sind aus Eigen- bzw. Drittmitteln zu finanzieren
Verwendung der Fördermittel im Haushaltsjahr
Hinweis auf Förderung durch LEZ mit Logo
BRKG: Kilometerpauschale: 0,20 €/km max. 130 €, Ausnahme in 
besonderen Fällen 150 €
Tagegelder abzüglich unentgeltlicher Verpflegung (20/40/40%)
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ProjektabrechnungProjektabrechnung

inhaltliche Fragen
einfacher und ausführlicher Verwendungsnachweis
Anforderungen an Sachbericht und Projektkurzbeschreibung,
Anforderungen an Finanzbericht
Rückzahlungen / Zinsforderungen / Prüfungsverfahren
Verspätete Einreichung von Abrechnungen (und deren mögliche 
Folgen)
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VerwendungsnachweiseVerwendungsnachweise
Verwendungsnachweis:
– Sachbericht
– Finanzbericht
– Belegliste

Prüfung bei gemeinsamer Finanzierung durch verschiedene 
öffentliche Finanzierungsgeber

Aktualisierte Projektkurzbeschreibung (als Datei)
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SachberichtSachbericht

Soll über die Durchführung des Projektes Auskunft geben  
(Auswertung von Planung und Vorbereitung, Besonderheiten / 
Änderungen bei der Durchführung)

Soll über Ergebnisse, Wirkungen und Perspektiven Auskunft geben

Soll nicht nur Information der LEZ und/oder anderer Geldgeber 
dienen, sondern auch der eigenen Reflexion

Benennung von Erfahrungen / Erkenntnissen, die anderen Vereinen 
hilfreich sein könnten

Ist – ähnlich wie der Antrag – „Aushängeschild“ des Vereins
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VerwendungsnachweiseVerwendungsnachweise
Belegliste (strukturiert nach Kostenplanpositionen)
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VerwendungsnachweiseVerwendungsnachweise
Finanzbericht (Soll-Ist-Vergleich)
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VerwendungsnachweiseVerwendungsnachweise
Finanzbericht (Soll-Ist-vergleich)
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VerwendungsnachweiseVerwendungsnachweise
bei verminderten Projektkosten 
► Verringerung der Verwaltungskostenpauschale 
► anteilige bzw. vollständige Reduzierung des LEZ-

Zuschusses abhängig von Finanzierungsart

dto. bei höheren Drittmitteln

bei Auftragsvergabe Verträge vorlegen (vollst. VN)

Aufbewahrungsfrist für Belege mind. 5 Jahre

Stichprobenartige Kontrolle bei einfachen VN
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VerwendungsnachweiseVerwendungsnachweise
Rückzahlung nicht beanspruchter Fördermittel sofort nach 
Projektabschluss
► im lfd. Haushaltsjahr an Nord-Süd-Brücken, 
► nach Abschluss des Haushaltsjahres an LEZ ► vorher 
Kassenzeichen anfordern

bei verspäteter Rückzahlung Zinsforderung möglich

Abrechnungstermin i.d.R. ein Monat nach Projektabschluss 
bzw. lt. Bewilligungsbescheid (rechtzeitig Verlängerung 
beantragen)

neue Projekte nur nach Vorlage alter überfälliger 
Abrechnungen
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KommentareKommentare

FragenFragen

AnregungenAnregungen
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Antragsformular Antragsformular 
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Fragestellungen bei der ProjektdurchführungFragestellungen bei der Projektdurchführung
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